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Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

vom 10. Mai 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Mai 2023)

zum Thema:
Ruhezeiten für Polizeibeamte gewährleisten – Arbeitsschutz ernstnehmen

und Antwort vom 26. Mai 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Mai 2023)
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Senatsverwaltung für Inneres und Sport

 Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin
Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/15510
vom 10. Mai 2023
über Ruhezeiten für Polizeibeamte gewährleisten – Arbeitsschutz ernstnehmen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie lang ist die Ruhezeit bzw. die so genannte Schutzfrist, die zwischen zwei Diensten liegen muss?

Zu 1.:
Die Ruhezeit zwischen zwei Diensten beträgt nach § 5 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz mindes-
tens elf Stunden.

2. Wie oft haben die Einsatzeinheiten der Polizei Berlin die Ruhezeiten bzw. die Schutzfristen in den Jahren
2022 und 2023 nicht einhalten können

a) im Allgemeinen?
b) wenn sie im Rahmen des Klimaprotestes eingesetzt waren?

Zu 2.:
Eine statistische Erhebung von Daten im Sinne der Fragestellung erfolgt in der Polizei Ber-
lin nicht.

3. Wie bewertet der Berliner Senat diese Zahlen?
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Zu 3.:
Entfällt.

Berlin, den 26. Mai 2023

In Vertretung

Christian Hochgrebe
Senatsverwaltung für Inneres und Sport


